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AjA. 412. Betreffend die Außerkurssetzung der

Landesgoldmünzen und der landesgesetzlich den in¬

ländischen Münzen gleichgestellten ausländischen Gold¬
münzen.

Auf Grund der Artikel 8, 13 und 16 des Münz¬

gesetzes vom 9. Juli 1873 (Reichs-Gesetzblatt S. 233)

hat der Bundesrath die nachstehenden Bestimmungen

getroffen:

§. 1. Vom 1. April 1874 an gelten sämmtliche

bis zum Inkrafttreten des. Gesetzes, betreffend die

Ausprägung von Reichsgoldmünzen, vom 4. Dezem¬

ber 1871 (Reichs-Gesetzblatt S. 404) geprägten Gold¬

münzen der Deutschen Bundesstaaten nicht ferner

als gesetzliches Zahlungsmittel.
Es ist daher vom 1. April 1874 ab außer den mit

der Einlösung beauftragten Kassen Niemand ver¬

pflichtet, diese Goldmünzen in Zahlung zu nehmen.
Von demselben Zeitpunkte ab verlieren die landes¬

gesetzlich den inländischen Münzen gleichgestellten

ausländischen Goldmünzen die Eigenschaft als gesetz¬
liches Zahlungsmittel. Eine Einlösung derselben findet
nicht statt.

Z. 2. Die im Umlaufe befindlichen Landesgold-
münzcn werden in den Monaten April, Mai und

"um 1874 von den durch die Landes-Centralbehör-

den zu bezeichnenden Kassen derjenigen Bundesstaaten,

elche die Goldmünzen geprägt haben, bezw. in

nm Gebiet dieselben gesetzliches Zahlungsmittel

Au»g<g«»«i ,n DiMdorf am 2«. Mtrz 1874.

Jahrgang 1874.
sind, nach dem in den 3 und 4 festgesetzten

Werthverhältnisse für Rechnung des Deutschen Reichs

sowohl in Zahlung angenommen, als auch gegen

Reichsgoldmünzen, bezw. Landessilbermünzen um¬
gewechselt.

Nach dem 30. Juni 1874 werden Landesgoldmün¬

zen auch von diesen Kassen weder in Zahlung noch
zur Umwechselung angenommen.

§. 3. Die Einlösung der nachstehend verzeichneten

Goldmünzen erfolgt zu dem dabei vermerkten festen
Werthverhältnisse:

Preußische Friedrichsd'or zu . . 5 Thlr. 20 Sgr.,

Kurhessische Pistolen zu ... 5 Thlr. 20 Sgr.,
Württembergische, Badische, Groß¬

herzoglich Hessische Zehn- u. Fünf-

Guldenstücke zu 10 Fl.bcz. . 5 Fl. — Kr.,
Württembergische Dukaten (Prä¬

gung seit 1840) zu 5 Fl. 45 Kr.,
Badische Dukaten (Prägung seit

1837, sog. Rheingolddukaten) zu 5 Fl. 35 Kr.,
Badische 500-Kreuzerstücke zu . . 8 Fl. 20 Kr.

§. 4. Für alle im §. Z nicht aufgeführten Gold¬

münzen Deutscher Bundesstaaten wird lediglich der
Werth ihres Gehalts an feinem Golde mit 1395

Mark oder 465 Thaler für das Pfund Feingold
vergütet.

Zu diesem Behuf ist der Kasse bei Einlieferung der
Goldmünzen, deren Einlösung beabsichtigt wird, ein

Verzeichniß derselben, in welchem die einzelnen Münz¬

sorten nach Stückzahl, Gattung (Bild) und Jahres¬

zahl summarisch aufzuführen sind, in zwei Exemplaren

einzureichen, deren eines nach erfolgter Prüfung mit

Empfangsbescheinigung zurückgegeben wird und gegen

dessen Vorzeigung und Rückgabe seiner Zeit, falls

sich sonstige Anstünde nicht ergeben haben, die

Zahlung des von der Münzverwaltung festgesetzten

Metallwerthes erfolgt. Der Zeitpunkt, von welchem
ab die Einlösungsbeträge erhoben werden können,

wird von den Landesbehörden bekannt gemacht werden.

Auf Denkmünzen, Schaumünzen und ähnliche nicht
ausschließlich zum Umlauf bestimmte Münzstücke finden
obige Bestimmungen keine Anwendung.

§. 5. Die Verpflichtung zur Annahme und zum
Umtausch (H 2) findet auf durchlöcherte und anders,

als durch den gewöhnlichen Umlauf im Gewicht ver-



ringerte, ingleichem auf verfälschte Münzstücke keine
Anwendung.

In Betreff der Grenze der Gewichtsminderung,
innerhalb deren die durch den Umlauf im Gewicht
verringerten Goldmünzen der im Z. 3 aufgeführten
Prägungen als vollwichtig angenommen werden, ver¬
bleibt es bei den hierüber getroffenen landesgesetz¬
lichen Bestimmungen. In Ermangelung derartiger
Bestimmungen sollen Goldmünzen, deren Gewicht um
nicht mehr als fünf Tausendtheile hinter dem Normal¬
gewicht zurückbleibt, als vollwichtig gelten.

Ergiebt sich bei der Gewichtsprüfung eine größere
Differenz, so wird der Metallwerth der Goldmünze
nach Maßgabe der Bestimmung im ersten Absätze des
§. 4 vergütet.

Berlin, den 6. Dezember 1873.
Der Reichskanzler: I. V.: gez. Delbrück.

Zur Ausführung der vorstehenden, in dem Reichs-
Gesetzblatt pro 1873 Seite 375 publicirten Bekannt¬
machung wird hiermit Folgendes bestimmt:

1. Die Einlösung der im Gebiete des Preußischen
Staats geprägten, mit dem 1. April d. I. außer
Kurs tretenden Landesgoldmünzen, als ^/i, ^ und

Friedrichsd'or, ^/r und ^/, Kronen Preußischen
Gepräges, ^ und ^/s Pistolen, Ducaten, ^ und
!/- Kronen Hannoverschen Gepräges, ^ und ^/r
Pistolen Kurhessischen Gepräges, Ducaten der vor¬
mals freien Stadt Frankfurt u. f. w. ist während
der Monate April, Mai und Juni d. I. durch nach¬
bezeichnete Königliche Kassen zu bewirken:

I. in Berlin:
die General-Staats-Kasse, das Haupt-Steuer-Amt

für inländische Gegenstände und das Haupt-Steuer-
Amt für ausländische Gegenstände;

II. inden Provinzen:
die Regierungs-Haupt-Kassen, die Bezirks-Haupt-

Kaffen in der Provinz Hannover, die Landes-Haupt-
Kasse in Sigmaringen und die Kreis-Kasse in Frank¬
furt a, M.

2. Die Preußischen Friedrichsd'or werden zu 5 Thlr.
Z0Sgr. in dem Falle angenommen resp, umgewechselt,
wenn sie vollwichtig oder nur durch den gewöhnlichen
Umlauf im Gewicht verringert sind, und zum Min¬
desten folgendes Gewicht haben:

dse von 1750 bis 1820 auf freien Stem¬
peln geprägten Friedrichsd'or.

». die halben von 63,,^ Preußischen Aß,
d die ganzen .. 127,
c. die doppelten „ 256,^ „ „

U. die seit 1821 im Ringe geprägten
Friedrichsd'or.

a. die halben von 64,^-, Preußischen Aß,
d, die ganzen „ Z30zz, „
o. die doppelten „ 260^ „
Das erwähnte Preußische Aß beruht aus der älte¬

ren Gewichtsordnung — 19 und 20 der Anwei¬
sung zur Verfertigung der Probemaße und Gewichte
vom 16. Mai 1816 (Gesetzsammlung Seite 149) -
nach welcher

16 Aß 1 Gran,
288 Aß 18 Grän ---- 1 Loth,

4608 Aß 288 Grän ^ 16 Loth 1 Mark
ausmachen.

Die Kurhessischen Pistolen werden gleichfalls zu
5 Thlr. 20 Sgr. angenommen resp, umgewechselt,
wenn sie vollwichtig, oder nur durch den gewöhn¬
lichen Umlauf im Gewichte verringert sind.

3. Lediglich durch den gewöhnlichen Umlauf im
Gewicht verringerte Friedrichsd'orstücke, deren Minder¬
gewicht größer ist, als das vorstehend angegebene
Minimalgewicht (Passirgewicht), ferner alle übrigen
vorstehend unter Nr. 2 nicht erwähnten Landesgold¬
münzen des Preußischen Staatsgebiets werden nur
nach dem Werthe ihres Gehaltes an feinem Golde
eingelöst; das Pfund Feingold wird mit 1395 Reichs¬
mark oder 465 Thalern vergütet; die Auszahlung
der Vergütung für die abgelieferten Stücke erfolgt
nach Feststellung des Metallwerths Seitens der
Münzverwaltung, durch diejenige Einlösungskasse, zu
welcher die Stücke eingeliefert sind.

Der Zeitpunkt, von welchem ab die Beträge dieses
Metallwerths erhoben werden können, wird demnächst
für Berlin durch den Deutschen Reichs- und Preußi¬
schen Staatsanzeiger, für die Provinzen durch die
Regierungs - Amtsblätter von den betreffenden Ein¬
lösungskassen bekannt gemacht werden.

4. Das nach § 4 der obigen Bekanntmachung des
Herrn Reichskanzlers der Einlösungskasse bei An¬
lieferung der Goldmünzen in zwei Exemplaren ein¬
zureichende Verzeichniß derselben ist nach folgendem
Schema anzufertigen:
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Verzeichnis
der

bei der Kasse zu
von dem zu

am... ten 1874 eingelieferten Landesgoldmünzen, für welche der von der Münz-

1.

Lau¬

fende

Nr.

2.

Bezeichnung

der einzelnen Münzsorten nach Gattung (Bild)

und Jahreszahl.

1

3
4

5

Von 17S0 bis 1820 auf freien Stempeln geprägte
Preußische ^/i Friedrichsd'or

Seit 1821 im Ringe geprägte Preußische ^ Frie-s
drichsd'or

Preußische ^/s Kronen von 1858 bis 1885 . .i

Hannoversche V» Pistolen von 1334 bis 1845

Hannoversche i/, Kronen von 1859 bis 1865

Einhundert und drei

Summa

Stück Gold-geschrieben:

münzen.

(Ort) den .. ten 1874.

(Name und Stand des Einzahlers

der Goldmünzen.)

Stückzahl

dieser

Münz-

sorten.

26

44

208
5

103

4.

Brutto-

Gewicht.

T !Dec.

5.

Die Liefe¬

rung hat
an Fein¬

gold

ergeben

fein
>Dec.

Der dafür zu ver¬

gütende Metall¬
werth beträgt

(pro L 465 Thlr.)

Thlr. Sgr. Pf.

Von dem Einlieferer der Goldmünzen werden nur

die Kolonnen 1, 2 und 3 des vorstehend vorgeschriebe¬

nen Verzeichnisses nach den darin angegebenen Bei¬

spielen ausgefüllt, während die Kolonnen 4, 5 und 6

in dem zweiten, von der Einlösungs-Kasse der Münz-

Verwaltung einzusendenden Exemplare von der Letzte¬
ren ausgefüllt werden.

Bei demnächstiger Zahlung des für die eingeliefer¬

ten,Münzen festgesetzten Metallwerths wird der Be¬

trag desselben von dem Empfänger in dem von ihm

zurückzugebenden, mit Empfangsbescheinigung der

Einlösungslasse versehenen Exemplare des gedachten

Verzeichnisses, nach vorheriger Ausfüllung der Kolon¬
nen 4, 5 und 6 desselben Seitens der Einlösungs-
Kasse, quittirt.

5. Formulare zu dem sä 4 vorgeschriebenen Ver¬

zeichnisse werden auf Verlangen von den Einlösungs-

Kassen unentgeltlich verabfolgt.
6. Der Einlieferer hat für jede der in dem Ver¬

zeichnisse ausgeführten Münzsorten besondere Packete

(Beutel, Düten rc.) zu bilden und auf denselben zu

vermerken: die laufende Nr. des Verzeichnisses, die

Münzsorte und deren Stückzahl; auch sind sämmtliche
einzelne Packete, welche Behufs Prüfung ihres In¬

halts Seitens der Einlösungs-Kasse leicht zu öffnen

sein müssen, also nicht versiegelt werden dürfen, in
einem Gejammt - Packete, bei größeren Quantitäten

^ in zugebundenem Beutel mit einem Etiquette einzu-
! liefern, auf welchem der Name des Einzahlers, der

! Einzahlungstag, die Gesammt - Stückzahl der darin

befindlichen Goldmünzen und die betreffende Ein¬
lösungs-Kasse angegeben ist.

Berlin, den 17. März 1874.

Der Finanz-Minister: gez. Camphausen.

4H« 428. Betreffend die Außerkurssetzung der
Kronenthaler, sowie von Münzen des Konventions¬

fußes. Vom 7. März 1874.

Auf Grund der Artikel 8, 13 und 16 des Münz-

esetzes vom 9. Juli 1873 (Reichs-Gesetzblatt S. 233)
atder Bundesrath die nachstehenden Bestimmungen

getroffen:

§. 1. Vom 1. April 1874 an gelten nicht ferner

als gesetzliches Zahlungsmittel:

1) die Kronenthaler Deutschen, Oesterreichischen oder

Brabanter Gepräges;

2) die im Zwanzigauldenfuß ausgeprägten ganzen,

halben und viertel Konventions- (Species-) Thaler

Deutschen Gepräges.
Es ist daher vom 1. April 1874 ab außer den

mit der Einlösung beauftragten Kassen Niemand ver-

' pflichtet, diese Münzen in Zahlung zu nehmen.

H. 2. Die im Umlaufe befindlichen, mr Z. 1 be¬
zeichneten Münzen werden in den Monaten April,

Mai und Juni 1874 von den durch die Landes-



Zentralbehörden zu bezeichnenden Kassen derjenigen

Bundesstaaten, welche diese Münzen geprägt haben,

bezw. in deren Gebiet dieselben gesetzliches Zahlungs¬

mittel sind, nach dem in dem Z. 3 festgesetzten Werth¬

verhältnisse für Rechnung des Deutschen Reichs so¬

wohl in Zahlung angenommen, als auch gegen

Reichs- bezw. Landesmünzen umgewechselt.

Nach dem 30. Juni 1874 werden derartige Mün¬

zen auch von diesen Kassen weder in Zahlung noch
zur Umwechselung angenommen.

Z, 3. Die Einlösung der in §. 1 ^bezeichneten

Münzen erfolgt zu dem nachstehend vermerkten festen
Werthverhältnisse -

Kronenthaler zu 2 Fl. 42 Kr. bezw. 1 Thlr. 16^ Sgr.,

i/, Konventions-

(Species-) Tha¬
ler zu . . . 2 Fl. 24 Kr. bezw. 1 Thlr. 114/roSgr.
i/z Konventions¬

thaler (Konven¬

tionsgulden) zu I Fl. 12 Kr. bezw.— Thlr. 20^/z Sgr-
!/. Konventions¬

thaler zu . .-Fl. 3KKr.bezw.-Thlr.10l/zSgr.
§. 4. Die Verpflichtung zur Annahme und zum

Umtausch (§. 2) findet auf durchlöcherte und anders,

als durch den gewöhnlichen Umlauf im Gewicht ver¬

ringerte, ingleichem auf verfälschte Münzstücke keine
Anwendung.

Berlin, den 7. März 1874.

Der Reichskanzler: I. V.: gez. Delbrück.

Zur Ausführung der vorstehenden, in dem Reichs-

Gesetzblatt für 1874 Seite 21 publicirten Bekannt¬

machung wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß

gebracht, daß die Kronenthaler Deutschen, Oester-
reichifchen oder Brabanter Gepräges und die im

Zwanzigguldenfuß ausgeprägten ganzen, halben und

viertel Konventions- (Species-) Thaler Deutschen Ge¬

präges zu dem im §. 3 vermerkten Werthverhältnisse
in den Monaten April, Mai und Juni d. I. von

der General-Staatskasse in Berlin, der Regierungs-

Hauptkasse in Cassel, der Regierungs - Hauptkasse in

Wiesbaden, der Kreis-Kasse in Frankfurt a. M. und

der Landes - Hauptkasse in Sigmaringen sowohl in

Zahlung angenommen, als auch gegen Reichs- oder
Landesmünzen umgewechselt werden.

Berlin, den 23. März 1874.Der Finanz-Minister: Camphausen.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
der Königlichen Regierung

AK?. 409. Auf den Bericht vom 27. Februar d.

I. will Ich hierdurch genehmigen, daß der landwirth-

schaftliche Bezirks - Verein zu Mannheim im Groß-

herzogthum Baden zu denjenigen Ausspielungen von

Pferden, Rindvieh :c., welche derselbe mit den in

diesem Frühjahre daselbst stattfindenden Rindvieh-

und Pferdemärkten zu verbinden beabsichtigt, in der

Rheinprovinz und in der Provinz Hessen-Nassau
Loose vertreiben darf.

Berlin, den 4. März 1874.

gez. Wilhelm,

ggez. Graf Eulenburg.

An den Minister des Innern.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hier¬

durch mit dem Hinzufügen zur öffentlichen Kenntniß

gebracht, daß dem Vertriebe der Loose, deren Preis
pro Stück 1 Gulden beträgt, in dem hiesigen Regie¬
rungsbezirke kein Hinderniß in den Weg zu legen ist.

Düsseldorf, den 19. März 1874. I. ll. 1686.

4 » 8. 416 Polizei - Verordnung.

Die Erfahrung, daß Unfälle in Fabriken, welche
den Tod oder schwere körperliche Beschädigungen der

darin beschäftigten Personen zur Folge haben, bis¬

weilen derartig verspätet zur Kenntniß der competen-

ten Behörden gelangen, daß eine gründliche amtliche

Untersuchung über den Hergang und die Ursache des

Unglücks durch den Verlauf der Zeit vereitelt oder

doch erschwert wird, veranlaßt uns, auf Grund des
Z 11 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom

11. März 1850 für den gesammten Umfang unseres
Verwaltungsbezirks zu bestimmen, was folgt:

8 1. Jeder Fabrik - Inhaber ist verpflichtet, jeden in
seiner Fabrik vorgekommenen Unglücksfall, wodurch

ein Mensch getödtet oder körperlich der Art beschädigt

wird, daß eme mindestens siebentägige Arbeitsunfähig¬

keit die Folge davon ist, sofort und jedenfalls inner¬
halb 48 Stunden entweder selbst oder durch seinen

Stellvertreter der Ortspolizeibehörde schriftlich an¬

zuzeigen.

§ 2. Nichtbeachtung dieser Vorschrift (Z 1) wild
an dem Fabrik - Inhaber mit Geldstrafe von 3 bis
10 Thalern oder entsprechender Haft bestraft.

Düsseldorf, den 12. März 1874. I. III. 791.

4HU. 419. Durch Rescript des Herrn Ober-Prä¬
sidenten der Rheinprovinz zu Coblenz vom 16 De¬

zember v. I. Nr. 9561 ist der katholischen Pfar<-

Gemeinde zu Gerresheim gestattet worden,

Behufs Aufbringung der Mittel zu dem nothwen¬
dig gewordenen Restaurationsbau der

katholischen Stiftskirche d aselbst, deren

Erhaltung sowohl aus historischen als

monumentalen Rücksichten höchst wün-

schenswerth erscheint, beiden katholischen Be¬

wohnern der Regierungsbezirke Düsseldorf, Cöln und

Aachen bis zum 1. October d. I. durch Deputirte

eine Hauscollecte abzuhalten. Letztere sind ermächtigt,

die gesammelten Gaben zur directen Ablieferung an

sich zu behalten, müssen indessen mit ordnungsmäßigen

und gehörig beglaubigten Legitimationen versehen
sein.

Düsseldorf, den 20. März 1874. I. V. ö. 1352.

Redigirt im Bureau der Königlichen Negierung. — Düsseldorf Hofbuchdruckerei von L. Boß u. Co.
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